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Herzliche Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
am Dienstag, den 11. März 2025.  
Beginn um 18.00 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr) 
im Hotel & Waldwirtschaft Bischofshol - https://www.hotel-bischofshol.de/  
Bemeroder Straße 2 - 30559 Hannover 

 
Tagesordnung: 
 
TOP 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
TOP 2 Reihung eingegangener Anträge und Genehmigung der Tagesordnung 
TOP 3 Gedenken an verstorbene Mitglieder 
TOP 4  Ehrung langjähriger Mitglieder 
TOP 5 Berichte der Vorstands-Mitglieder 
TOP 6 Entlastung des Vorstandes 
TOP 7 Wahlen:  (a) Neuwahl 2. Vizepräsident*in  
   (b) Neuwahl Schatzmeister*in  
   (c) Neuwahl Schriftführer*in 
   (d) Wahl der Kassenprüfer*innen 
TOP 8 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2025 
TOP 9 Beschluss der überarbeiteten Satzung 
TOP 10 Vorschau auf die Clubveranstaltungen im Jahr 2025 
TOP 11 Behandlung von eingegangenen Anträgen und Beschlussfassung hierzu 
TOP 12 Verschiedenes 
TOP 13 Schlusswort und Beendigung 
 
 
Bitte online (pro Person eine Buchung durchführen) bis zum 1. März 2025 
anmelden. https://kurzlinks.de/MV2025	aufrufen oder QR-Code scannen. 
 
Alternativ können Sie uns das Anmeldedokument (Seite 3) 
per Post bis zum 1. März 2025 
an Michael Schöpf, Lüerstraße 44, 30175 Hannover zusenden. 
 
Wir freuen uns sehr darauf, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen und 
verbleiben mit freundlichen Grüßen Ihr 
 
C L U B   A U S T R I A 
Österreichisch-Deutscher Freundeskreis in Hannover e.V. 
 
 
 
 
 
Hannover, 11. Februar 2025 
Für den Vorstand  
Michael Schöpf – Präsident  

https://www.hotel-bischofshol.de/
https://kurzlinks.de/MV2025


F1 

2 

 
Platz für Notizen 
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Anmeldung zur Mitgliederversammlung am 11. März 2025  
 
Bitte bis spätestens 1. März 2025 an Michael Schöpf, Lüerstraße 44, 30175 
Hannover zurücksenden. 
 
 
Name:  ___________________________________________________________ 
 
Name:  ___________________________________________________________ 
 
Name:  ___________________________________________________________ 
 
 
Datum:  ________________________ Unterschrift: ____________________ 
 
 
Essensauswahl: 
 
Hiermit bestelle/n ich/wir verbindlich folgende Speisen: 
 

______  Original Wiener Schnitzel vom Kalb, mit Pommes – 29,50 € 

______  Original Wiener Schnitzel vom Kalb, mit Bratkartoffeln – 29,50 € 

______  Indischer Reisteller – 18,00 € 

______  Bandnudeln mit gebratenen Steinpilzen – 20,00 € 

______  Spaghetti Bischofshol – 17,50 € 

______  Seelachsfilet gebraten mit Bratkartoffeln und Remouladensauce –  19,50 € 

 

Dessert         

______ Mallorquinischer Mandelkuchen mit Vanille-Eis - 9,50 € 

______ Mousse au Chocolat - 9,00 € 
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Anmerkungen (entsprechend § 14 der Satzung): 
1. Teilnahmeberechtigt an der Mitgliederversammlung sind nur Clubmitglieder (§14, Abs.2). 
2. Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend ist. 

Ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, wird eine halbe Stunde später erneut eine 
Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung beginnen, die unabhängig von der 
Anzahl der dann Anwesenden beschlussfähig sein wird (§14, Abs.4). 

3. Bei Abstimmungen zählt die von einem nicht anwesenden Mitglied einem anwesenden 
Mitglied schriftlich übertragene Stimme mit, wenn die Stimmübertragung   (a) beim Beginn 
der Versammlung zu Protokoll gegeben worden ist und (b) die Mitgliederversammlung 
nicht wegen mangelnder Beteiligung um eine halbe Stunde verschoben werden musste 
(§14, Abs.6). 

4. Anträge, insbesondere zu TOP 11, sind bis spätestens zum Beginn der 
Mitgliederversammlung am besten schriftlich beim Präsidenten oder beim 
Versammlungsleiter einzureichen (§14, Abs. 1). 

 
 
https://clubaustria.de/satzung/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

https://clubaustria.de/satzung/

